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• ' Beglaubigte Abschrift.
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Zur Unterschrift sind M.5»~ (fünf Mark) Lair 
desstenpel ,am 12. Februar 1915 verwendet*

j1#g# Frankfurt am Main, ' den~s26* April 1920.

gez. Br. Schiebmann 
Justizrat und Notar.

. <r

Vorläufig versteuert mit 5 Mark.
Wieder vorzulegen .behufs endgültiger Versteuerung
binnen 2 Wochen nach dem Tage der Rechtskraft der ~
Zuschrift über das Ergebnis der Veranlagung der
Kleinbahn zur Gewerbesteuer, oder der auf das ein-"
gelegte Rechtsmittel ergangenen Entscheidung, oder,
wenn eine Veranlagung nicht stattgefunden hat, ' • /
binnen Jahresfrist.

Düsseldorf, den 12. Februar 1915* - ' *
' Der Regierungspräsident 

- In Vertretung^
< gez. unleserliche Unterschrift Beliebaum 16.

H \ ' *

Genehmigungsurkunde , •

für die nebenbahnäiinllohe Aleinbahn von kuldenkirchen über 
Bracht nach Oebel bei Brüggen.

Zvx Hr.-rphpi innfr .nviri Unhri php einer nebenbcdinähnli-
chen Kleinbahn inCNormalspu^> von Kaldenkirchen über Bracht 

nach Oebel bei' Brüggen rur oie BaforderurunKvon Personen und 
Ihter^ mittels Dampflokomotiven ist der inaas hanci’eisregi- 

. ster des Königlichen 'Amtsgerichts I• zu Berlin am 4. April 
1^^^ unter No. 17889'eingetragenen Kontinentalen Eisenbahn- 
Bau-und Betriebsgesellschaft zu Berlin auf Grund des Geset
zes über Kleinbahnen und Privatans-chlussbahnen vom 28. Juli 

-1892 im Einvernehmen mit der.von dem Herrn Minister' der öf
fentlichen Arbeiten bezeichneten Königlichen Eisenbahndirek
tion durch Urkunde vom 5* Januar 1.901 - I K 3475” (A.Bl.3.30) 

-auf die Zeitdauer von 50 Jahren, von der Genehmigung zur Er
öffnung des Betriebes ab, Vorbehalt©lieh der Rechte Dritter, • 
die Genehmigung erteilt. Zu der vorerwähnten Genehmigungs- 
urkünde sind folgende Nachträge erlassen:

1. vom 12. Juli 1903, I.K 1474, (A.31.S. 321) , <
2. vom 20. Januar 1904, I K 2860/03 (A.B1.S. 29)

3. vom 17. Mai 1911, I.K 1948 (A.Bl.S. 238 ).

Nachdem dis bisherige Konzessions- Inhaberin und die 
iiä Handelsregister des Königlichen Amtsgeriohts in Frankfurt 
a/M., Abteilung B No. 9 unter No. 1 am’27. Februar 1900 einge
tragene /l ndus t r i e -k ahn-Akt i en^e s eil scho.ftn Fr ankf ur t /K» j} die 

■ Übertragung der Genehmigung 'auf letztere beantragt haben 
und der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten durch Erlass 
vom 9« April 1914 - IV.47. 120- aus,resorochen hat, dass ^e^en 

• * 475
diese, eine KJIHGFEDCBAwesentliche Änderung.des Unternehmens darstell^- 
de Übertrarunrf der Genehmigung Bedenlfeh im~oxnlie des 2 des 
Kleinbaimgesetzes vom 2h. Juli 1892 nicht zu erheben sind, 
wird im Einvernehmen mit der königlichen kisenbahndirektion



zu Oüln zu dem Übergang der Kleinbahn auf die Industriebahn- 
Aktiengesellschaft zu Frankfurt am Main die G-enehmigung er
teilt*

• . .1 *

An die Stelle aller frdher erlassenen Genelmfigungsbe- 
dingungen treten für die Bahn, deren Eingangs erwähnte ge
nehmigte Strecke, Betriebeaxt und Betriebszweck erhalten 
bleibt, folgende Vorschriften, insbesondere auch mit Rück
sicht auf künftige Erweiterungen*

A, Allgemeines* 

n No. i. :

Die Genehmigung für das Unternehmen erstreckt sich bis 
zum J ]* März 19o4» - *

Eie Übertragung der aus dieser'Genehmigung sich erge
benden Rechte und Pflichten sowie des Betriebes an einen an
deren Unternehmer ist nur mif Genehmigung der*Aufsichtsbe
hörden zulässig*

Die Unternehmerin is^erpflichtet auf Erfordern der 
Aufsichtsbehörden unter den von diesen festzüsetzenden Be
dingungen die Beförderung von Polizeihunden, die von Polizei
beamten im Dienst geführt werden, zu bewirten.

No. 2.

Zur Sicherstellung der der Unternehmerin obliegenden 
Verpflichtungen haftet der bei der Regierungshauptkasse zu 
Düsseldorf laut Anweisung vom 15- Februar 1901 - I K 258 - 

hinterlegte Betrag von 5000 Mark oder die in gleicher Höhe 
neu zu stellende Sicherheit.

Der Unterzeichneten Behörde steht'die Befugnis zu, durch 
Verwendung des Betrages oder durch Veräusserung der verpfän
deten Wertpapiere zum jeweiligen Börsenkurse dTF''verfallenen 
Strafbeträge einzuziehen. Die Rückgabe der zur kaution gehö
rigen ' Zinsscheine erfolgt an deren Verfallterminen.

No. 3*

Über das Unternehmen ist nach näherer Bestimmung der 
Aufsichtsbehörde eine besondere Rechnung zu führen, aus der 
das 'auf die plan- und anschlagmässige Herstellung und Ausrü
stung der Bahn verwendete Baukapital und der jährliche Rein
ertrag des Unternehmens, sowie die jährlich gezahlte^ pivi- 
dende mit Sicherheit ersehen werden kann.

.Der Aufsichtsbehörde ist auf Erfordern der Rechnungsab
schluss jährlich einzureichen und die Einsicht .der Rechnungs
unterlagen, zu gestatten.

No. 4.

Zur Sicherung der Aufrechterhaltung eines regelmässigen 
und sicheren Betriebes ist ein Erneuerungsfonds sowie ein 
Spezialreservefonds nach Mas-sgabTe der folgen?en Bestimmungen 

zu bilcLen: . ,

I. Der Erneuerungsfonds'dient zur Bestreitung der Kosten 
der regelmässig wiederwehrenden Erneuerung des Oberbaues 
und der Betriebsmittel.

'Es sind jedoch hieraus von den-Betriebsmitteln nur die 

Kosten ganzer Lokomotiven und Wagen, von den Oberbaumateriall
en dagegen auch die Kosten einzelner Stücke zu bes ereiten.



Der Ersatz einzelner Teile von Betriebsmitteln (Siede
rohre usw.) muss auf Rechnung des Betriebsfonds erfolgen.

In den Erneuerungsfonds fliessent

1. der Erlös aus den entsprechenden abgängigen Materialien,

2. die Zinsen des ".Fonds selbst,

3« eine aus den Überschüssen der Betriebseinnahmen über 

die Betriebsausgaben zu entnehmende jährliche Rheitlage.
. . i/ - • '

Die Bestimmung, der Höhe dieser-Rücklage bleibt einem , 
von der Aufsichtsbehörde zu erlassenden, jüi- .filof jährigen 
Zeiträumen einer Nachprüfung zu unt erziehend endregulativ KJIHGFEDCBA
Vorbehalten. . " . , '

Lassen die Betriebsergebnisse eines Jahres die Reckung 
der Rücklagen zum Erneuerungsfönds (Ziffer 3) nicht oder 
nicht.vollständig zu, so ist das Fehlende- aus den Überschüs

sen des oder der. folgenden Betriebsjahre zu entnehmen. Ab^ 
weichungen hiervon sind mit Genehmigung, des Herrn Ministers ■ 
der öffentlichen Arbeiten zulässig.

Eie jeweilige Entbindung von weiteren Rücklagen für• 
den Fall,, dass nach dem. Ermessen der eingangs bezeichneten 
Behörden der Erneuerungsfonds eine ausreichende_Höhe erlangt 
haben sollte, bleibt Vorbehalten*

II. Ler Spezrulreservefonds dienst zur Bestreitung der Aus
gaben, dffe durch al'SsergevfßHnliche Elementarereignisse und 

grössere Unfälle hervorgerufen werden.

Diesem Fonds sind zumführen:

1. der Betrag der verfallenen, nicht, abgehobenen Dividen
den und Zinsen, . 1

2. die Zinsen des Fonds selbst,
3» eine aus dem Reinertrag zu rietnehmende jährliche- Rück

lage r deren Betrag ebenfalls durch ein von. der Auf- 
sichtsbehörde zu erlassendes, in fünfjährigen Zeiträiir. 
men_nachzunrüfemd ps Regulativ festgesetzt wird. Er
reicht der 'opeziaireserveronds den Betrag von 5a» des 

Anlage! aoitals. so können für die Bauer dieses Bestan- 
des weitere Rü'ckl -gen unterbleiben.

III. Der Erneuerungsfonds und der Spezialreservefohds sind 

sowohl von einander, als auch von anderen'Fonds des unter»-1 , 

nehmens r-et rennt zu .verwalten.

■Die jehern’Fonds zu vereinnahmenden Beträge sind, so
fern sie nicht sofort zur Verwendung gelangen, in Wertpapie
ren, welche bei der Reichsbank beleihbar- sind, zinstragend 

'anzulegen.

/Ein Viertel des Bestandes der Ergänzungsfonds muss aus - 
Staatspapieren (preussischen Staats—oder Reiohsanleihen) 

bestehen. •



I

B» Bau und Betrieb»

Bau 

TTr. 5.

ITür die Balin und die Betriebsmittel sind die Anforderun
gen der von den Herrn Ministern der öffentlichen Arbeiten 
und des Ihrem zu dem Gesetze vom 28.- Juli 1892 am 13* August 
1898 erlassenen Ausführungsanweisung.zu § 9 unter A,.sowie .♦ 
der'Bau-und Betriebsvorschriften für nebenbahnähnliche 
Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb vom 15» Januar 1914 massge
bend. Insbesondere sind bei Neuanlagen die hiernach aufge
stellten Pläne liebst Erläuterungen mit denjenigen Änderungen 
massgebend, die bei -der Planfeststellung nach §§ 17 und 1Ö 

des vorbezeichneten Gesetzes sich ergeben.

Die Bestimmungen vom 15* Januar 1914 finden jedoch auf 
üie^Bahn nur unbeschadet der durch die frühere Genehmigungs- 

urkünde gewährleisteten, liechte der Unternehmerin Anwendung 
■ ( § 50 Ziffer 3 der Vorschriften vom 15* Januar 1914) soweit 

nicht in dieser 'Uaftunde anderes bestimmt wird.

Spätere Abweichungen von den nach Absatz I getroffenen 
Festsetzungen bedürfen der Genehmigung, für die die alsdann 
geltenden Vorschriften massgebend sind.

Die Anordnung von Schutzanlagen gegen"die von dem Bahn- ' 
betrieb drohende Feuersgefahr bleibt für den Fall eintreten
den Bedürfnisses KJIHGFEDCBAVorbehalten.

No. 6.
■Auch die Anlage und.Änderung der Wagenschuppeh, 7erk- 

stätteh und sonstiger der Aufsicht der Kleinbahnaufsichtsbe
hörden unterstehenden Anlagen bedarf der Genehmigung*

N 0 • 7 .

Bei Bauausführungen ist auf den öffentlichen Strassen- • 
verkehr möglichst Rücksicht zu nehmen» In oder an dem Stra—’ 
ssenkörper befindliche Anlagen dürfen nicht beschädigt werden.
Den Anordnungen der ’^egepoliz eibehör de ist Folge zu leisten.
Für Beschädigungen an' öffentlichem oder Privateigentum ist die 
Unternehmerin nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen verant
wortlich. (s.auch No. 20.)

Betrieb.

. No. 8. ' ' ' '
s . v

Die Geschwindigkeit der Falirten darf 30 in ^er ^
Stunde an keiner Stelle der Bahn übersteigen. Für die im re
gelmässigen. Verkehr innezuhaltende Fahrtgeschwindigkeit sind' 
die bildlichen Fahrpläne massgebend. Im übrigen sind die''Vor
schriften des § 40 der Bau-urd Betriebsvorschriften*vom 15*

Januar 1914"zu beachten.
Der bildliche Fahrplan ist rechtzeitig vor der Einfüh

rung der Aufsichtsbehörde einzureichen, die .ihn erstmalig 
bezüglich der Fahrgeschwindigkeit prüft und genehmigt.

Die festgesetzten Fahrgeschwindigkeiten sind alsdann nach 
oben hin dauernd massgebend und auch in den späteren in glei
cher Weise einzureichenden Fahrplänen vorzusehen. Eine erneute 
Prüfung der Fahrgeschwindigkeit erfolgt in der Pv.egel nur
auf ausdrücklichen Antrag, sodass die Annahme einer.stillschweigend



- 3 -

erteilten Genehmigung für Änderungen der Ge-, 
schwindigkeit ausgeschlossen ist.

Die zulässige Höchstzahl :der in jedem Zuge zu befördern
den ^agen wird von den Aufsichtsbehörden’ bestimmt. ( §> 30 der 
Vorschrifteh vom 15» Januar 1914)•

llo. 9.

Die Unternehmerin ist verpflichtet., ;die Bahn für die 
Dauer der Genehmigung ordnuhgsmässig zu betreiben. .

Für den Betrieb sind atisser den Vorschriften dieser Ge
nehmigung die jeweilig von dem Herrn Minister 'der öffentlichen 
Arbeiten für nebenbahnähnliche Kleinbahnen.mit Maschinenbetrieb 
erlassenen Bau—und Betriebsvorschriften- zur Zeit vom 15» Januar 
1914- und die sonstigen Anordnungen massgebend, welche zun Re
gelung des Betriebes der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen ein
schliesslich der zugehörigen Uagenschuppen, Werkstätten und son
stigen der Aufsicht der Kleinbahnaufsichtsbehörden unterstehen
den Anlagen allgemein bestehen oder für diese allgemein oder 
für die Bahn besonders' erlassen werden sollten.

. Die Unternehmerin ist verpflichtet, den mit der Aufsicht 
betrauten Eisenhahnbeariten für Reisen in Ausübung dieser Auf
sicht jederzeit freie Fahrt in beliebiger Wagenklasse zu gewäh
ren. Ferner ist die Unternehmerin unter denselben Voraussetzungen 
und in demselben Umfange wie die nach,dem Gesetz vom 3* November 
1838 genehmigten EisenbAhnen zur unentgeltlichen Beförderung von 
'Zullbematen verpflichtet.KJIHGFEDCBA

No. 10.

Sollte bei der Ausbesserung oder Verlegung eines unter 
der Bahn'verlaufenden oder kreuzenden Telegraphenkabels und 

anderer Kabel oder Leitungen eine Unterbrechung des Bahnbe
triebes erfolgen müssen,so bedürfen längere Betriebseinstei
lungen der Genehmigung der’Bahii-AufSichtsbehörden auch dann, 
wenn darüber Einverständnis zwischen der betreffenden Ver
waltung und der Bahnbetriebsleitungeri. besteht.

Von allen während der fahrplanmäseigen Zeiten stattfin
denden Betriebseins Geltungen Ist . vorgängige, im Falle drin- . 
gender Notwendigkeit 'wenigstens, nachträgliche Anzeige an’ die 
BahnaufSichtsbehörde zu erstatten. Die nach § 45 Ziffer 3 
der Bau-und Betriebsvorschriften vom 15* Januar 1914 vorge
schriebene Übersicht ist vom 1. Januar 1915 ab vierteljähr
lich einzureichen. Es ist dafür So -ge zu tragen, dass hei ein
tretenden Unfällen’ die erforderlichen Werkzeuge (Winde und 
Brechstangen^, schnell erreichbar sind.

• \ No. 11

Bei Unterbrechung dder Einstellung des Betriebes ohne ge
nügenden Grund sit die Unternehmerin zur Zahlung -einer Ver
zugsstrafe von 50 Mark für jeden Tag an die in No. 2 hezeich- 
nete Kasse verpflichtet. Die Entscheidung darüber, ob und 
bis zu welchem Betrage die Verzugsstrafe als verfallen'anzu-' 
sehen ist, steht unter Ausschluss des Rechtsweges dem Herrn 
Minister der öffentlichen Arbeiten zu.

Auch zur Sicherstellung dieser-Verpflichtung ist die

Unternehmerin g-eh-lten. Zu. diesem Zwecke können von Mlir
 * . . \

1 . - A * -



die nach No. 2hinterlegten-Wertpapier (Barbeträge) nach 
Massgahe der daselbst getroffenen näheren Bestimmungen zum 
Pfände bestellt werden.

■ ’ ■ \ - • • _ ■ i
Sofern die hatition während der Dauer der Genehmigung 

zur Leistung von Verzugsstrafen in Anspruch genommen•seih 
sollte, ist dieselbe wieder,entsprechend zu ergänzen.

g. Vertretung der Unternehmerin.

Betriebspersonal.

No. 12

Durch die Genehmigung und.Aufsicht wird der Unternehme
rin di e Verantwortung für die Betriebssicherheit nicht abge
nommen. Bei der eisenbahntechnischen Prüfung von Bauplänen 
kann daher verlangt werden, dass die Entwürfe mit den Festig- 
keitsberechnungen von zuverlässigen Fachleuten aufgestellt 
und mit einem Vermerke über die technische und rechnerische 
Nachprüfung durch einen an der Aufstellung nicht beteiligten 
Sachverständigeren versehen werden, von dem die Prüfungsbe- 
scheinigung zu unterzeichnen ist.

• No. 13.

Die zum Verlsehr mit dem Publikum berufenen Bediensteten 
müssen bei ihrer Dienstausübuhg durch Dienetkleider oder 
ein sonstiges gleichmässiges Abzeichen als solche kenntlich 
und mit einer an der vorderen Seite der Kopfbedeckung zu tra
gende Nummer versehen, sein.

Gegenüber den Aufsichtsbehörden bleibt die Unternehme
rin für die Handlungen und‘Unterlassungen ihrer Bediensteten 
verantwortlich.

D. Beförderungspreise und Bedingungen, Fahrplan.

No. 14.

Vom 1. Januar 1915 ab ist der tarif in regelmässigen 
Zwischenräumen von drei Jahren den beiden Aufsichtsbehörden 
(Regieiungspräsidentnund Eisenbahndirektion), zur Prüfung 
und "Festsetzung des Köchstbetrages der Beförderungspreise 

vorzulegen.

Zusicherungen, welche das Entgelt für die Beförderung 
abweichend von den tarifarischen Preisen bestimmen, sind yer- 
boten* ■ ~ ’ •

Jede zwischenzeitlich beabsichtigte Änderung der Beför- 
derungsprelsep sowie der allgemeinen Anordnungen hinsicht- ■ 
lieh der Beförderungsbedingungen ist den Aufsichtsbehör
den mindestens 14 Tage vor der Veröffentlichung mitzuteilen.

No. 15*

, Vom 1. Januar 1915 at> gerechnet in regelmässigen Zeiträu
men von drei Jahren ist der auf Grund der bildlichen Fahr
pläne aufgestellte Aushangsfahrplan .zur Feststellung gemäss 
§ 14 des Kleinbahngesetzes der eisenbalmtechnischen Aufsichts
behörde vorzulegen, die ihn nach Prüfung an den Unterzeichne
ten Regierungspräsidenten weiter geben wird; ausserdem ist 
jede zwischenzeitliche Änderung des Aushangfahrplans im Ent

wurf beiden Aufsichtsbehörden, Regierungspräsident und Uisen- 

bahndirektion, mindestens 4 Höchen vor der Veröffentlichung 

vorzulegen. • , ■ ■ ' ‘



Die Bestimmungen über die tech.nisoh.eit Px-üfung des Fahr
plans (lio. 8) werden hierdurch nicht berührt.

i Fb. tö.

Die Fahnpläne für .en Personenverkehr Und die Bfefcrde— 
rungspr.eise für den Personen-und Güterverkehr sind minde
stens drei. Tage, Erhöhungen“ der Befördcrungspreise aber min
destens 14 Tage vor ihrer Einführung durch'‘das Kheisblatt 
des Kreises Kempen sowie durch Aushang, und zwar der Fahr
pläne und der Personenbeförderungspreise in den Tagen, den 
etwaige Personenbahnhöfen und Wartehallen, der Guterbeför
derungspreise in den zur Güterabfertigung-bestimmten üläumen 
zur■öffentlichen Kenntnis zu bringen*'

Ho. 17.

'Die den -.esschiuss von der- Beförderung oder die nur be
dingte Zulassung von Gegenständen regelnden Bestimmungen im 
§ 54 der Eisenbahn-?erhehroisdnung vom 23« Dezember 19Ö8 und 
der Anlage C nebst Anhang hierzu. (R.G* Bl. für 1909 3 93 ff) 
sowie die späteren Änderungen und.Ergänzungen dieser Bestim
mungen sind- mit Ausnahme der Vorschrift unter B 1 im § 54 

der Bisenbahn-Verkehrsordnung- auch für die Kleinbahnen ver
bindlich* Kit Zustimmung der Aufsichtsbehörden können, wenn 
notig, Abweichungen von diesen Bestimmungen zugelassen werden.

■ Die Dnternehmerin hat von diesen Bestimmungen sich 
Kenntnis zu verschaffen. - -

hinsichtlich der Desinfektion von Kueinbahnwagen, in 
denen Vieh befördert ist, findet das Gesetz betref
fend' die Beseitigung von ansteckangsstoffen bei ViebefBrüe- 
rung.en auf Eisenbahnen vom 25«. Februar V876 (K.G.B1.B. i 63) 
nebst den'dazu erlassener odex künftig ergehenden rusfüh- 
rixngsbeStimmungen Anwendung*

* ■ E. Verhältnisse der Bahn zu Dritten«

Ko. 18* ■ .

Die
er teilt.

Genehmigung''wird vorbehaltlich der hechte Dritter 

■ , Ko. 19. • •

Es bleibt KJIHGFEDCBAVorbehalten der Unternehmerin jederzeit die 
Gestattung der Einführung von Privatänschlussbahnerr nach lass 
gäbe des § .10 des Gesetzes vom '28. Juli 1892 zur Pflicht 

zu machen. TT pb

I
Für die. Benutzung öffentlicher "’ege ist neben dem fest- 

gestellten Bauplan .die mit den Weg.eunterhaltungspfliöhti-geh 
get.roffene Vereinbarung massgebend, jedoch unbeschadet der 
den Aufsichtsbehörden nach dem- Gesetze .vom 28* Juli 1892 zu
stehenden Aufsicht srecht e.

Für die der Unternehmerin obli egenden V.erpfl cht ngen der 
Unterhaltung dieser Kege und ihrer Viedcrher Stellung beim 
'Veg falle der Genehmigung ist die hinterlegte - Kaution (iTb.2) 

verhaftet.



Ko. Z\

im Interesse der Landesverteidigung (des Landheeres 
einschliesslich der Schutztruppen, und der Marine) werden 

der Unternehmerin.die im Amtsblatt der Königlichen Regierung 
zu Düsseldorf Jahrgang" 1909 Stfick Jö auf Seite 446 unter 
dem 3Ö. Kovemher 1909 I.K. ■ 4^593# abgedruckten Verpflichtungen 
auferlegt. • ' ' •

No. 22.

__RUr-die V“ erpflichtung der Unternehmer in im. Interesse-' 
der Postv-erwaltung sind die Bestimmung, n in § 42 des Geset
zes vom 28. Juli 1892 massgebend. x ,

No. 23. .

Für den Übergang von,Jtaatsbälinwaj.en auf die Kleinbahn 
sind die mit der Staatsei«.«.eribahrverwaitung abzt'sohliessenden 

Vertrage amassge’^end.

’ t Düsseldorf, den • 2. 'Februar 1915

.Der'RegierUngs-Präside'nt

In Vertretung

L.S. gez. uni. Unterschrift.

I.K. 442
/

Bellebaum
. * 1 &

Durch Nachzahlung von 195 M-Stempel endgültig versteuert

Düsseldorf, den 10. Juli 1917 

Der üegierungs-Prasident

Im Aufträge:

gez. unleserlic: terschrift .

I.K. 2441 Bell,ebaum 12



Der Regier-ungspräsident Düsseldorf, den 26. Mai 1916

I.K* 2133 ' Postfach.

Hat zur endgültigen ■Versteuerung''KJIHGFEDCBA

■ Vorgelegen,' die IT ach Verwendung 
eines Stempels war, nicht erfor

derlich.'

Düsseldorf, den 14. September 19.16 

Der 'Regierungspräsident.

• Im Auftrag^:

' . 1 .

Vorläufig versteuert mit 3 Hark. - * D.S. gez* uni. Unterschrift;

'Tiedervorzulegen behufs entgülti-
ger Versteuerung' binnen 6 Wochen. ' ,

Düsseldorf,, den 26. Kai-.19.16, " ' ;

. Der Regierungs-Präsident a •

In Vertretung:

L.S. gez. unleserliche Unterschrift. Bellebaum

. . 15.

Nachtrag . .

; i Bellebaum 29. I.K.. 2902

zur Gehehmigungsurkmde für die nebenhahnähnliche Kleinbahn 

von Kaldenkirchen über Bracht nach Oesel bei Brüggen vom

12. Februar 1915 - I.K. 442 - (A. Bl. 3.87).

Im Einverständnis mit der Königlichen Elsenbahndirektion 

zu Cöln wird der Industrie—Bänk—Aktiengesellschaft zu Frank

furt a.M. auf Grund des Gesetzes über Kleinbahnen'und Privat- 

anschlussbahnen vom 28. Juli 1892, vorbehaltlich der Rechte 

Dritter, in Abänderung der Bestimmungen in der Genehmigungs

urkunde vom 12. Februar 1915'- T.K. 442-, die Genehmigung für 

das Unternehmen auf - 75 Jahre von-der Eröffnung des Betriebes 

ab, das ist bis zum M. Kür197-,9? erteilt.

DüsselH'orf, den '26. Mai -1916.

Der negi.erungs—Präsldent.

% ' In Vertretung: .

* <* *

L.S. gez. unleserliche Unterschrift.

■ Bellebaum 

29.



Der Regierungspräsident

I.X, 21^3

6®®$ • * • r, _

L»S. u* Stempelmcirke

iitsclirift«

' Düsseldorf, den 26. Mai 1916 

Postfach,

Hat zur endgültigen Versteuerung Vorge

legen, die Nachverwendung eines Stem

pels war nicht erforderlich.

Düsseldorf, den 14 September 1916 

Der Regierungspräsident 

Im Aufträge:

L.S. gez. fiem^nn

Vorläufig versteuert mit 3 Mark.

Wiedervorzulegen behufs endgülti

ger Versteuerung binnen 6 Wochen.

Düsseldorf, den 26. Mai 

Der Regierungs-Präsident.

In Vertretung: - -

L.S. gez. Bammel

Nachtrag

==-^==== Bellebaum

Bellebaum 29* I.R.2902. 1%

zur Genehmigungsurkunde für_die nebenbahnähnliche Kleinbahn 

von Kaldenkirchsn über Bracht nach Oebel bei Brüggen vom 12. 

Februar 1915 - I.K.442- (A-B1.S.87).

Im Einverständnis mit der königlichen Eisenbahndirektion zu 

Cöln wird der Industrie-Bahn—Aktiengesellschaft zu Fran' furt a.

M. auf Grund des Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschlussbah
nen vom 28. Juli 1892, vorbehaltlich der Rechte Dritter, in Abän

derung der Bestimmungen in der Genehmigungsurkunde vom 12. Febru

ar 1915“I»k.442-, die .Genehmigung für das Unternehmen auf 75 Jah

re von der Eröffnung des Betriebes ab, das ist bis zum 3>1» März 
^979^. erteilt. ^

Düsseldorf, den 26. Mai 1916 

Der Regieruiigs-Präsident. 

, In Vertretung:

L.S. gez» Bammel

- v
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2lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, AusfertigungKJIHGFEDCBA

Urkunde 

über die

Verlängerung des Eisenbahnunternehmungsrechts 

für die Kleinbahn Kaldenkirchen - Brüggen

Aufgrund des § 5 des Landeseisenbahngesetzes vom 5. Februar 

1957 (GV. NW. S. 11), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23. November 1971 (GV. NW. S, 35*0, verlängere ich hiermit 

unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter das Recht der Industrie

bahn-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt, zum 

Bau und Betrieb der Kleinbahn Kaldenkirchen - Brüggen - ver

liehen durch Urkunde des Regierungspräsidenten Düsseldorf 

vom 12. Februar 1915 und den hierzu ergangenen Nachträgen - 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen

bis zum 31. März 2029.

1.

Die Kleinbahn Kaldenkirchen - Brüggen ist eine im Bahnhof 

Kaldenkirchen mit der Deutschen Bundesbahn verbundene Eisen

bahn mit einer Spurweite von 1,435 m.

Sie besteht vornehmlich aus dem in Nettetal « Kaldenkirchen 

beginnenden und in südlicher Richtung über Heidhausen bis nach 

Brüggen « Bracht führenden 10 700 m langen Streckengleis.

2.

Das Unternehmen unterliegt den für die Eisenbahnen des öffent

lichen Verkehrs geltenden Gesetzen, Rechtsverordnungen und 

sonstigen Vorschriften.
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3.

Die Industriebahn-Gesellschaft mit beschränkter HaftunglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

ist berechtigt und verpflichtet, Güter

im Binnenverkehr der Kleinbahn Kaldenkirchen - Brüggen und

im Wechselverkehr mit der Deutschen Bundesbahn über den 
Übergangsbahnhof Kaldenkirchen

zu befördern.

Die Industriebahn-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist

weiterhin verpflichtet,

a) unbeschadet der Bestimmungen des § 13 Landeseisenbahnge

setz Erweiterungen und Änderungen des Betriebes und der 

Anlagen der Aufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten 

Stelle unter Vorlage der Pläne einen Monat vor Beginn der 

Bauarbeiten anzuzeigen,

b) für den Betriebsleiter und seinen Stellvertreter Geschäfts- 

anweisungen aufzustellen, in denen die ihnen zugewiesenen 

Aufgaben im einzelnen zu bestimmen sind,

\

c) die für den Betriebsdienst erforderlichen sonstigen Be

triebsvorschriften und Dienstanweisungen zu erlassen,

d) die unter b) und c) genannten Anweisungen und Vorschriften 

der Aufsichtsbehörde bekanntzugeben,

e) der Aufsichtsbehörde oder den von ihr bestimmten Stellen 

Unfälle und sonstige außergewöhnliche Ereignisse im Betrieb 

der Eisenbahn nach Maßgabe der hierzu ergangenen Vor

schriften anzuzeigen,
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f) für die Eisenbahn eine besondere Rechnung zu führen und

der Aufsichtsbehörde die geprüfte Jahresrechnung und den

jährlichen Geschäftsbericht vorzulegen und

g) der Aufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle auf

Anforderung Nachweise über die Betriebs- und Beförderungs 

leistungen einzureichen.

Die Bestimmungen der Urkunde des Regierungspräsidenten

Düsseldorf vom 12. Februar 1915 und der hierzu ergangenen Nach 

träge treten hiermit außer Kraft.
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Düsseldorf, den Oktober 1978

Der Minister
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

V/B 3 - 90 - 21/5*1 ~


